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dem Vorgelien des Staatspersonals in gleicher Sache

voraussichtlich Erfolg beschieden sein wird, erwartet
auch die Lehrerschaft einen angemessenen Ausgleich.

Revision des Gesetzes über die
Lehrergehalte. Gestützt auf die von sämtlichen

Vorstandsmitgliedern eingereichten Vorschlage unterzieht

die Gesamtkommission die für eine Revision ;n

Betracht kommenden Artikel des Gesetzes über die

Lehrergehalte eingehender Beratung. Den Sektionen

wird Gelegenheit gegeben, zu den Postulaten Stellung

zu nehmen.

Berufsinspektorat. Die vorgesehene Einfuhrung

des Fachinspektorafes ruft wiederum — auch

gestutzt auf die Verhandlungen an der jüngsten bezirks¬

schulrätlichen Vereinigung — einer längern Aussprache.
Für die Besprechung in den Sektionen werden Richtlinien

ausgearbeitet.

Delegiertenversammlung. Die

Stellungnahme zu einigen wichtigen Berufs- und Sfan-

desangelegenheiten bedingt die Einberufung einer
ausserordentlichen Delegiertenversammlung auf Samstag,

den 10. November, nach St. Gallen.

Unterstützung aus der Hilfskasse.

Der Vorstand beschliesst die Unterstützungen
für das 2. Halbjahr 1945.

Der Präsident rapportiert über einige seif letzter

Sitzung erledigte oder noch pendente besondere
Falle. L.

Mitteilungen
Krankenkasse des Kath. Lehrervereins
der Schweiz

St. Gallen, 7. Oktober 1945.

Liebes Kassamitglied!

An der Delegiertenversammlung in Lugano vom
1. September 1945 wurden folgende Beschlüsse gefasst:

1. Zur Deckung des Defizits pro 1944 wird zur Grund-

prämie ein Zuschlag von 40 % erhoben.

2. Je nach der Höhe des Defizits wird ein abgestufter

Zuschlag bis zum Maximum von 40 % zu den

Grundprämien so lange erhoben, bis unsere Rechnung

wieder positiv abschliesst.

3. Um den Prämieneinzug zu erleichtern, hat die
Kommission die Kompetenz, diesen Zuschlag schon fur

das kommende Rechnungsjahr vor Beginn des

Prämieneinzuges festzustellen.

Durch das Zirkular vom 15. September bist Du über

die Ursachen, die obige Beschlüsse veranlassten, orientiert

worden. Ich bitte Dich nun, den beigelegten
Einzahlungsschein unverzüglich auszufüllen und die Prä-

mienerhöhung von 40 % dem Kassier umgehend zu

ubersenden. Fur Deine promp'e Einzahlung danke ich

Dir zum voraus bestens.

Mit kollegialem Gruss, Ernst Vogel, Aktuar.

Ausschreibung von Winterkursen 1945

Der Schweizerische Turn lehrerverein fuhrt vom 27. bis

31. Dezember 1945 folgende Kurse durch:

1. Skikurse: a) Fur Lehrerinnen' in Grindelwald,

b) Fur Lehrerinnen und Lehrer: in Sörenberg, Stoos,

Flumsberge.

c) Fur Lehrer: in Wengen oder Rosenlaui.

d) Brevetkurs für Lehrerinnen und Lehrer: in Flums¬

berge.

2 Eislaufkurse: Für Lehrerinnen und Lehrer: in
Lausanne und Zürich.

Allgemeines: Zum Brevetkurs werden nur tüchtige,

gut ausgewiesene Skifahrer zugelassen; die Prüfung findet

evtl. statt im Anschluss an den Kurs am 1./2. Januar

1946.

Zur Teilnahme an allen andern Kursen sind Lehrpersonen

berechtigt, die an ihren Schulen Ski- oder Eislauf-

unterricht erfeilen. Der Anmeldung ist ein bez. Ausweis

der Schulbehörde beizulegen.

Absolute Neulinge (Anfänger) werden nicht berücksichtigt.

Es ist der dem Schulort zunächst gelegene
Kursort zu wählen.

Entschädigungen: 5 Taggelder zu Fr. 5.—, 5

Nachtgelder zu Fr. 4.— und Reise kürzeste Strecke Schulort

— Kursort.

Anmeldung: Alle Anmeldungen sind bis spätestens
17. November 1945 zu richten an den Präsidenten der
technischen Kommission: F. Mullener, Turninspektor.
Zollikofen, Bellevuestrasse 420.

Zollikofen, im September 1945.

Der Präsident der TK.:

F. M ü 11 e n e r.

Bücher
Simon Gfelfer: Heimisbach. Bilder und Bigäbiheite-n-us

em Pureläbe, Volksausgabe in Lwd. geb. Fr. 6.50. —
12.—14. Tausend. Verlag von A. Francke A.-G., Bern

Dieses Mundartbuch geruhsam zu lesen, bereitet kostliche

Unterhaltung. Wer tagsüber in der Schulsfube steht,

muss „Heimisbach" besonders liebgewinnen und wird
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